
  

  
 

 

 

 

Beschlussantrag 07/2025 an den 

Rettungsdienstausschuss (RDA) Bayern 

 

 

 

Nutzung von Portkathetern im Rettungsdienst 

 

 

Beschlussvorschlag im Wortlaut: 

 

Die AG 3 wird beauftragt zu untersuchen, ob und wenn ja, auf welche Weise liegende Portkatheter im 

Rettungsdienst zur iv-Applikation von Notfallmedikamenten genutzt werden können. 

_______________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

 

Zunehmend werden Patienten im Rettungsdienst versorgt, die über bereits liegende Portkatheter 

verfügen. Zudem haben sich die Portkathetersysteme in den letzten Jahren deutlich weiter entwickelt. 

Im Rettungsdienst Bayern sind aktuell keine Empfehlungen zur Nutzung dieser Portkatheter im 

Einsatzfall vorhanden. Es stellt sich die Frage, ob diese Katheter genutzt werden können/dürfen und mit 

welchem Device diese angestochen werden können/dürfen. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Sofern der Beschlussantrag einen Arbeitsauftrag beinhaltet:  

Vorschlag, welche Ausschussmitglieder bei der Bearbeitung mitwirken sollten: 

 

Ärztliche Leiter Rettungsdienst/Ärztliche Bezirksbeauftragte Rettungsdienst    X 

Arbeitsgemeinschaft der ZRF Bayern        O 

Bayerische Krankenhausgesellschaft/Klinikpersonal       O 

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration     O 

Durchführende im Rettungsdienst   

• Bergrettung           O 

• Landrettung           X 

• Luftrettung           X 



  

  
 

 

 

• Wasserrettung           O 

Integrierte Leitstellen          O 

Notarztdienst 

• Kassenärztliche Vereinigung Bayerns        X 

• Telenotarztdienst          X 
 

Sozialversicherungsträger          X 

 

Vorschlag zur Angabe der Dringlichkeit/Priorität: 

 

Priorität 1 (sehr dringend)          O 

Priorität 2 (dringend)          O 

Priorität 3 (aufschiebbar)          X 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ort, Datum      Antragsteller: 

Landshut, 17.11.2025                 Dr. Stephan Nickl, ÄBRD Niederbayern 


